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Stellungnahme zur Verordnung mit der die Nachhaltige forstwirtschaftliche Biomasse-

Verordnung (NFBioV) geändert wird 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur geplanten Novelle der NFBioV Stellung nehmen zu 

können. 

Die strategische Relevanz der Biomasse-Nutzung für Österreichs Gesellschaft ergibt sich 

aus den europäischen und nationalen Klimazielen. Gemäß dem integrierten nationalen 

Energie- und Klimaplan 2024 (NEKP 2024) muss Österreich den Anteil erneuerbarer 

Energien bis 2030 auf mindestens 57 % signifikant erhöhen. Da Wasserkraft in Österreich 

nur begrenzt ausbaubar ist und die Volatilität von Wind- und Solarenergie 

Herausforderungen für die Netzstabilität mit sich bringt, wird dabei Biomasse als flexibler und 

speicherbarer Energieträger eine wesentliche Rolle in der Energiestrategie spielen. 

Die IG-Holzkraft hat das Energieinstitut der JKU Linz im Jahr 2024 beauftragt, die 

Anforderungen an die Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2023/2413 

(RED III) im österreichischen Recht im Hinblick auf die energetische Nutzung von Biomasse 

zu analysieren. 

Aus der zwischenzeitlich auf der Homepage der IG-Holzkraft veröffentlichten und dem 

BMLUK und dem BMWET zur Verfügung gestellten Studie „Nutzung von erneuerbarer 

Energie aus Biomasse aufgrund der Erneuerbare Energien-Richtlinie (RED III)“ (link Studien 

- IG Holzkraft) lässt sich ableiten, dass  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fig-holzkraft.at%2Fstudien%2F&data=05%7C02%7Cthomas.linsmeyer%40energieag.at%7C4c7fc442ddc74e54d27e08dd780f7848%7C978bccc1fb1044749ad9557f8b5bbcb7%7C1%7C0%7C638798730062595207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LfSMTAGDnOyYLbrahBVJt9uysNyFd69%2BPoak3Ye5Npk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fig-holzkraft.at%2Fstudien%2F&data=05%7C02%7Cthomas.linsmeyer%40energieag.at%7C4c7fc442ddc74e54d27e08dd780f7848%7C978bccc1fb1044749ad9557f8b5bbcb7%7C1%7C0%7C638798730062595207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LfSMTAGDnOyYLbrahBVJt9uysNyFd69%2BPoak3Ye5Npk%3D&reserved=0
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▪ die Energiesicherheit in Österreich derzeit insbesondere durch die Nutzung von fester 

Biomasse zur Erzeugung und Bereitstellung von Raumwärme (Anteil ca. 34 %) 

gewährleistet wird und  

▪ für den Fall, dass aufgrund der Anwendung des Kaskadenprinzips gemäß Art 3 Abs. 3 

der RED III nicht mehr ausreichend feste Biomasse zur Verfügung steht, die 

bestehenden Heizsysteme (Heizwerke und Heizkraftwerke sowie Etagen- und 

Einzelheizungen) auf andere Energieträger umgestellt werden würden, wobei bei einer 

Umstellung nicht ausgeschlossen werden könnte, dass noch bestehende fossile 

Heizsysteme wieder in Betrieb genommen würden und damit der österreichische 

Erdgasverbrauch erneut steigt, wodurch bei gleich bleibender Erdgasspeicherkapazität 

die Versorgungssicherheit sinkt und eine Verdichtung bestehender Biomasse-Nah- und 

Fernwärmenetze nicht mehr möglich ist.  

Dies würde wiederum zu (gegebenenfalls sogar massiv) steigenden Wärmepreisen und 

damit zu steigender Inflation führen. 

Das Energieinstitut der JKU kommt zum Ergebnis, dass eine nationale Ausnahme von fester 

Holzbiomasse (insbesondere von Waldhackgut, Scheit- und Brennholz, Baum- und 

Strauchschnitt, …) von der kaskadischen Nutzung wesentlich zur Vermeidung der 

Gefährdung (und damit zur Gewährleistung) der Energieversorgung der österreichischen 

Bevölkerung und Unternehmen und zur Erreichung der durch die RED III vorgegebenen und 

im NEKP 2024 konkretisierten Erneuerbaren-Ausbauziele beiträgt. 

Der neue § 2b (1) Z. 1 der geplanten Novelle der NFBioV normiert, dass das 

Kaskadenprinzip nicht gelten soll, „wenn die Energieversorgungssicherheit Österreichs 

gewahrt werden muss“. 

Die Formulierung „wenn“ wird unserer Ansicht nach so zu lesen sein, dass die 

Energieversorgungssicherheit derzeit gewahrt ist. In diesem Falle würde mit Ablauf des 

Tages der Veröffentlichung der VO das Kaskadennutzungsprinzip auf jene forstliche 

Biomasse anzuwenden sein, die nicht nachweislich unter die § 2b (1) Ziffern 2 bis 6 

angeführten Ausnahmen fallen. D.h., mit dem Inkrafttreten der VO würde der überwiegende 

Teil des Waldhackgutes und (Brenn)Holzes, der derzeit für die Bereitstellung von 

Raumwärme oder die Erzeugung von Holzpellets eingesetzt wird, unter das 

Kaskadennutzungsprinzip fallen und dürfte daher nicht mehr verbrannt werden.  

Diese Verordnung würde daher unmittelbar Auslöser für die Störung/Beendigung der 

Energieversorgungssicherheit sein, wodurch der zuständige Minister „unverzüglich“ eine 

Novelle der Verordnung veranlassen und veröffentlichen müsste. 

Wir schlagen daher zur Vermeidung dieser Situation vor, den neuen § 2b Absatz 1 wie folgt 

in einen Absatz 1a und einen Absatz 1b umzuformulieren: 
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§ 2b (1a) Das Kaskadennutzungsprinzip gemäß § 2a Abs. 1 gilt nicht, da die 

Energieversorgungssicherheit Österreichs gewahrt werden muss  

(1b) Das Kaskadennutzungsprinzip gemäß § 2a Abs. 1 gilt weiters nicht,  

1. bei Nutzung forstwirtschaftlicher Biomasse für den Eigenbedarf des Erzeugers oder 

2. bei notwendigen Waldpflegemaßnahmen oder 

3. bei Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung gemäß § 41 Abs. 4 und 5 ForstG oder  

4. bei Fällungen nach § 86 Abs. 1 lit. b ForstG oder  

5. bei Ernte von Holzsorten, die für lokale Verarbeitungsanlagen nicht geeignet sind.  

Alternativ schlagen wir zur Vermeidung dieser Situation vor, lediglich den § 2b (1) Z. 1 wie 

folgt zu formulieren: „da die Energieversorgungssicherheit Österreichs gewahrt werden 

muss“. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Barbara Schmidt Dieter Kreikenbaum 

Generalsekretärin Leitung Bereich Erzeugung  
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